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ASSESSMENTCENTER  
ALS INNOVATIVE LÖSUNG

Die Schaffung eines kantonalen Assessmentcenters stellt die innovativste 
Neuerung dar. Der Kanton baut damit die Prävention im Bereich der Sozial-
hilfe aus. Er wird in einem Bereich aktiv, der bis jetzt vernachlässigt war.

Diese kantonale Institution ist der Sozialhilfe vorgelagert und fungiert als 
Drehscheibe verschiedener sozialstaatlicher Institutionen. Das Center bietet 
Beratung, Abklärung und Koordination in verschiedenen Bereichen. Dabei 
richtet es sich in erster Linie an im Kanton lebende, erwerbslose Personen, 
die (noch) nicht durch die Sozialhilfe unterstützt werden. Das Assessment-
center schliesst somit eine Lücke zwischen dem Wegfall der Existenzgrund-
lage und dem Eintritt in die Sozialhilfe. 

Das Assessmentcenter wirkt präventiv und verhindert im Idealfall eine Ab-
hängigkeit von der Sozialhilfe.
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PRÄVENTION, INTEGRATION UND KOOPERATION
Das Assessmentcenter bietet verschiedene Dienstleistungen an: 
– Koordiniert die Zusammenarbeit der in einen Fall involvierten Stellen
– Bietet Informationen und Beratung an
– Führt Standortbestimmungen und Poten zialabklärungen durch
– Beurteilt die Arbeitsmarktfähigkeit
– Empfiehlt weiteres Vorgehen für die Inte gration

Im Zentrum stehen Personen vor dem Eintritt in die Sozialhilfe. Prävention 
ist der ausschlaggebende Aspekt. Die Unterstützung soll frühzeitig ange-
setzt werden, damit unnötige Sozialhilfefälle verhindert werden können. 

FINANZIERUNG DURCH DEN KANTON
Das Assessmentcenter wird durch den Kanton finanziert. Der Kanton über-
nimmt mit dem Assessmentcenter Aufgaben in einem Bereich, der noch 
keiner anderen Staats ebene zugewiesen ist. In seiner Ausrichtung als Dreh-
scheibe der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) – und IIZ ist eine  
Kantonsaufgabe – agiert das Assessmentcenter an der Schnittstelle zwischen  
bundesrechtlich geregelten Sozialleistungen und Institutionen (RAV, IV etc.), 
kantonalen Institutionen (Bildung, Berufsintegration etc.) und jenen der  
Gemeinden (Sozialhilfe etc.). 

GROSSES POTENZIAL FÜR WEITERENTWICKLUNGEN
Das Assessmentcenter birgt grosses Potenzial für Weiterentwicklungen. Die 
Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe der Gemeinden kann laufend ausgebaut 
werden. In Zukunft sollen zum Beispiel auch verstärkt Personen in der Sozial-
hilfe vom Angebot profitieren können.
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VIELFALT BEI DER FÖRDERUNG 

BESSERE UNTERSTÜTZUNG WÄHREND DER ERSTAUSBILDUNG
Eine Ausbildung ist essentiell für eine nachhaltige Integration in den Arbeits-
markt. Durch die Vorlage wird die Unterstützung von Jugendlichen und jungen  
Erwachsenen während der Erstausbildung klar geregelt. Die Sozialhilfe hat 
neu eine den Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen. So wird  
verhindert, dass eine junge Person auf einen raschen Berufseinstieg auf 
Kosten einer höheren Ausbildung gedrängt wird.

NEUE KATEGORIEN VON FÖRDERANGEBOTEN
Das Sozialhilfegesetz sieht Förder- und Beschäftigungsangebote vor. Durch 
die Vorlage wird dieses Angebot erweitert. So gehören neu Grundkompetenz-
kurse dazu sowie Angebote zur Förderung der sozialen Integration insbeson-
dere von Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen. Auch die 
Frühe Sprech- und Sprachförderung erhält nun eine eigene Kategorie. Damit 
kommt der Kanton der Forderung der Integrationsagenda Schweiz nach, 
dass alle Kantone für eine Sprachförderung für Kinder vor dem Eintritt in den 
Kindergarten zu sorgen haben.

KANTON UND GEMEINDEN TEILEN SICH DIE KOSTEN
Das Anerkennungs- und Finanzierungssystem für Integrationsangebote wird 
beibehalten. Der Kanton prüft die Angebote und beteiligt sich bis zu 50 Pro-
zent an den Kosten. 
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AUSBAU DER ANREIZBEITRÄGE FÜR ARBEITGEBENDE
Für eine erfolgreiche Ablösung von der Sozialhilfe sind Arbeitserfahrungen 
im ersten Arbeitsmarkt von grosser Bedeutung. Die Anreizbeiträge geben 
den Gemeinden ein Instrument in die Hand, um potenziellen Arbeitgebenden 
einen Anreiz zu bieten.

Die Gemeinden können die Ausrichtung von Anreizbeiträgen ohne büro-
kratische Hürden mit den Arbeitgebenden vereinbaren.

Es sind zwei Arten von Anreizbeiträgen vorgesehen: 
– Anreizbeiträge für alle unterstützten Personen: Die Gemeinden können  

die Lohnnebenkosten der Arbeitgeberin resp. des Arbeitgebers für eine 
begrenzte Zeit übernehmen, wenn diese resp. dieser eine Person aus der 
Sozialhilfe anstellt.

– Anreizbeiträge für leistungsreduzierte Personen: Bei einer leistungs-
reduzierten Person kann die Gemeinde zusätzlich zu den Lohnnebenkos-
ten der Arbeitgeberin resp. des Arbeitgebers eine Betreuungspauschale 
entrichten. Die Kosten für die Betreuungspauschale können mit dem  
Kanton abgerechnet werden. 
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WIRKUNGSVOLLER AUSBAU DES SCHUTZES 

VERANKERUNG DES KINDSWOHLS
Das Wohl des Kindes als übergeordnetes Prinzip wird im Gesetz verankert. 
Bei der Anwendung des Gesetzes und der Nutzung des Erm essenspielraums 
gilt es, dieses immer im Auge zu behalten. 

AUTOMATISCHER TEUERUNGS AUSGLEICH
Ein automatischer Teuerungsausgleich für die Höhe der Unterstützung wird 
eingeführt. Dieser lehnt sich an den Vorgaben der Konferenz der kantonalen 
Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) an.

ERHÖHUNG DES VERMÖGENS FREIBETRAGS
Für Personen über 55 Jahren wird der Vermögenfreibetrag mehr als verzehn-
facht. Er beträgt neu 25 000 Franken für eine Einzelperson. Ältere Personen 
sollen nicht das angesparte Kapital aufzehren müssen.
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MODERNE NEUGESTALTUNG DER SOZIALHILFE

INNOVATIV UND LÖSUNGS ORIENTIERT
Für die aktuellen Herausforderungen der Sozialhilfe werden innovative  
Lösungen angeboten. So erschliesst das Assessmentcenter neue Bereiche 
der sozialen Sicherheit.

WEGWEISEND FÜR DIE ZUKUNFT DER SOZIALHILFE IM KANTON
Insbesondere das Assessmentcenter und die ausgebauten Förderangebote 
bieten ein grosses Entwicklungspotenzial. 

EIN AUSGEWOGENES MASSNAHMENPAKET
Die Massnahmen sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich gegen-
seitig. Zusammengenommen ist die Vorlage wirkungsorientiert und verhältnis - 
mässig für die Betroffenen.

MASSVOLLE NEUGESTALTUNG DER SOZIALHILFE
Die Vorlage setzt an verschiedenen Orten an. Es werden einerseits innova-
tive Ansätze um gesetzt, zum Beispiel mit dem Assessmentcenter. Anderer-
seits wird durch diverse Anpassungen das System insgesamt optimiert.

ARBEITSINTEGRATION IM ZENTRUM
Die Revision stellt die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt ins Zent-
rum. Das ist der richtige Weg. Die Sozialhilfe soll fördern, statt verwalten. 



WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER HOMEPAGE 

DES KANTONALEN SOZIALAMTS: WWW.SOZIALAMT.BL.CH


